Hinweise
zur Förderung wirtschaftsnaher Projekte aus dem Regio​nalbudget
Den Unternehmen mit Sitz in der Uckermark kann das Regio​nalbudget folgende Finanzierung anbieten:
Bei einer Eigenbeteiligung von min. 30 % können kleine und mittlere Unternehmen eine ESF Förderung von maximal 11.130 Euro je aktivierten Teilnehmenden für eine Projektlaufzeit von 12 Monaten erhalten. Damit können die Lohnkosten der neu eingestellten Person bezuschusst werden. Eine Erhöhung des Eigenanteils und somit eine Erhöhung des Arbeitsentgelts der neu eingestellten Person liegt im Ermessen des Arbeitgebers.
Für eine berufliche Weiterbildung, die unmittelbar im Zusammenhang mit der künftig auszuübenden Tätigkeit steht, kann zusätzlich ein Bildungszuschuss in Höhe von bis zu 600 Euro pro Person und Maßnahme mit einer Laufzeit von max. 6 Monaten finanziert werden. Die Weiterbildung kann extern bei einem Bildungs-Dienstleister oder intern von einem Mitarbeiter, der die neu eingestellte Person an ihrem Arbeitsplatz im Unternehmen qualifiziert, erfolgen.
Für einen reibungslosen Prozessablauf (Antragstellung, Mittelabforderung, Verwendungsnachweisführung etc.) besteht die Möglichkeit, sich im Rahmen des Projektes eines Dienstleisters zu bedienen. Aus den Mitteln des Regionalbudgets können weitere 600,00 Euro ESF Mittel für den Dienstleister beantragt werden.

Da auch Nichtleistungsbeziehende gefördert werden können, ist das Unternehmen in der Auswahl der einzustellenden Personen weitgehend frei. Die einzige Bedingung besteht darin, dass die Person seit 12 Monaten arbeitslos ist, d.h. sie ist entweder bei der Agentur für Arbeit suchend oder arbeitslos gemeldet oder sie fällt in den Betreuungsbereich des Amtes zur Grundsicherung für Arbeitsuchende. Ein Nachweis des zuständigen Amtes über die gemeldeten Zeiten der Arbeitslosigkeit ist zu erbringen.
Voraussetzung: Das Unternehmen verpflichtet sich, die zu fördernde Person von Beginn an mit einem un​befristeten Arbeitsvertrag (unbefristet heißt lediglich: Einhaltung der gesetzlichen Kündi​gungsfristen) sv-pflichtig zu ortsüblichen Konditionen einzustel​len, wobei es zumindest eine Nachbeschäftigungspflicht von 50 % der Förderdauer zusichert.
Kalkulationsgrundlage Lohnkosten (AG- Brutto):
	Finanzierung 
	pro Jahr
	pro Monat
	Bemerkungen

	Gesamtförderung
	15.900
	1.325,00
	100 Prozent

	ESF-Anteil (maximal)
	11.130
	927,50
	70 Prozent

	Eigenanteil des Unternehmens (min. 30%)
	4.770
	397,50
	30 Prozent


Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die
Koordinierungsstelle Regionalbudget 
Grabowstraße 18 
17291 Prenzlau 
Tel. 03984 832152 
Fax 03984 832153 
Mail um.ksrb@t-online.de
www.regionalbudget-uckermark.de
